
Einleitung

Das Investitionsabkommen zwischen China 
und der EU ist höchst umstritten – und seine 
Zukunft ungewiss. Ob und wann es zu einer 
Ratifizierung durch das Europäische Parla-
ment kommt, ist unklar.1 Nichtsdestotrotz 
lohnt die Beschäftigung mit dem „umfas-
senden Investitionsabkommen“ (Engl.: Com-
prehensive Agreement on Investment; CAI). 
Denn die politische Auseinandersetzung um 
CAI steht sinnbildlich für die Herausforderun-
gen, die sich der EU in ihrer Chinapolitik stel-
len. Während sich die Spannungen zwischen 
der Volksrepublik China und den USA intensi-
vieren, sucht die EU nach einem eigenen Weg. 
In der öffentlichen und parlamentarischen 
Debatte werden dabei häufi g klima-, arbeits- 
und menschenrechtspolitische Aspekte the-
matisiert. Mindestens ebenso häufi g handeln 
die EU-Kommission und andere relevante Ak-
teur*innen jedoch zugunsten wirtschaftlicher 
Interessen. Für eine kritische Zivilgesellschaft 
gilt es, hier genau hinzuschauen. Das vorlie-
gende Briefi ng möchte dazu einen Beitrag 
leisten. Es skizziert den spannungsgeladenen 
Kontext um das Investitionsabkommen und 
wirft einen Blick auf die Inhalte von CAI: Wel-
che Liberalisierungen im Investitionsbereich 
sind vorgesehen? Welche umwelt- und ar-
beitsrechtlichen Vorgaben werden gemacht?

Die wirtschaftliche und politische Stärke Chi-
nas wird zunehmend als Konkurrenz und mit-
unter auch als Bedrohung wahrgenommen. 
Liberale Vorstellungen von „Wandel durch 
Handel“ scheinen endgültig überholt. Diese 
sich verändernde Einschätzung ist seit 2019 
auch Teil des offi ziellen EU-Vokabulars: In ihrer 
Veröffentlichung zu „strategischen Perspek-
tiven“ auf China charakterisiert die EU-Kom-
mission die Volksrepublik als „systemischen 
Rivalen“.2 Die Suche nach einem differenzier-
ten Umgang mit der chinesischen Regierung 
und einer entsprechenden EU-China-Politik 
stellt eine große Herausforderung dar. Da-
bei müssen nicht nur die unterschiedlichen 
wirtschaftlichen und politischen Interessen 
der EU-Mitgliedsstaaten, ihrer Industrien und 
zivilgesellschaftlichen Organisationen be-
rücksichtigt werden, sondern auch das an-
gespannte Verhältnis zwischen China und 
den USA. Die Biden-Administration drängt 
auf eine möglichst geschlossene Haltung ge-
genüber China – sowohl in Hinblick auf wirt-
schaftspolitische als auch außenpolitische 
Fragen. Im NATO-Abschlusscommuniqué 
2021 heißt es: „Chinas wachsender Einfl uss 
und ihre internationale Politik können Her-
ausforderungen darstellen, die wir als Bünd-
nis gemeinsam angehen müssen.“ 3

Politisch umstritten, 
 inhaltlich schwach: 

Das ChinaEU 
Investitionsabkommen 
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EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der 
Leyen, EU-Ratspräsident Charles Michel, Bun-
deskanzlerin Angela Merkel und den franzö-
sischen Präsident Emmanuel Macron nach 
dem prinzipiellen Abschluss der CAI-Ver-
handlungen. Fast acht Jahre hatten die Ge-
neraldirektion Handel der EU-Kommission 
(DG Trade) und das Handelsministerium der 
Volksrepublik China (MOFCOM) unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit verhandelt. Ent-
gegen des Versprechens der EU-Kommission, 
mehr Transparenz über die Handels- und In-
vestitionsverhandlungen zu schaffen, wurden 
die offiziellen Textentwürfe erst drei Wochen 
nach prinzipiellem Verhandlungsabschluss 
veröffentlicht.4 Nach der überraschenden 
Grundsatzeinigung, die nicht zufällig in den 
letzten Tagen der deutschen EU-Ratspräsi-
dentschaft geschlossen wurde, zeigte sich die 
EU-Kommission zufrieden: CAI sei „ein wichti-
ger Meilenstein“ in den Beziehungen zu China 
und Teil der „wertebasierten Handelsagenda“ 
der EU, so Kommissionspräsidentin Ursula 
von der Leyen.5

Die Kritik entzündete sich unter anderem an 
dieser Behauptung. Für viele passt CAI nicht 
in das Bild jener „wertebasierten Handels-
politik“, welches die Europäische Kommis-
sion gerne zeichnet. „China-Deal schadet 
der Glaubwürdigkeit der EU in Hinblick auf 
Menschenrechte, sagen Abgeordnete des 
Europäischen Parlaments“  – so ein Titel des 
britischen Guardian im Januar 2021.6 Zwei Mo-
nate später, am 22. März 2021, votierte das Eu-
ropäische Parlament dafür, vier hochrangige 
chinesische Beamte wegen ihrer Rolle bei der 
Masseninternierung in Xinjiang zu sanktionie-
ren. Sie stehen in Verbindung mit dem Büro 
für öffentliche Sicherheit der Autonomen Re-
gion Xinjiang. „China“ wurde damit zum ers-
ten Mal seit dem Tian’anmen-Massaker 1989 
mit Menschenrechtssanktionen belegt. Die 
chinesische Regierung reagierte augenblick-
lich und verhängte ihrerseits Sanktionen. Die 
EU „muss aufhören, andere über Menschen-
rechte zu belehren und sich in deren inne-
re Angelegenheiten einzumischen“, so das 
chinesische Außenministerium. Die „heuch-
lerische Praxis der Doppelmoral“ müsse be-
endet werden.7 Die Sanktionen betreffen fünf 
Abgeordnete des Europäischen Parlaments, 
drei Abgeordnete nationaler Parlamente, zwei 
Wissenschaftler sowie das Politische und Si-
cherheitskomitee des Europäischen Rats, den 
Unterausschuss für Menschenrechte des Eu-
ropäische Parlaments, das Mercator Institute 
for China Studies (MERICS) in Deutschland 
sowie die Alliance of Democracies Founda-
tion in Dänemark. Ihnen, ihren Familien sowie 
den mit ihnen verbundenen Unternehmen 
und Institutionen ist es untersagt, in die Volks-
republik, Hong Kong und Macau zu reisen so-
wie Geschäfte „mit China“ zu tätigen.

Klar ist, dass die chinesische Regierung nicht 
verharmlost, aber auch nicht dämonisiert wer-
den sollte. Dass die Kritik an ihr schärfer wird, 
steht in deutlichem Zusammenhang mit dem 
Ringen um die Ausgestaltung globaler Han-
delsbeziehungen. Wunderbar wäre es, wenn 
sich dieses Ringen primär um eine sozial und 
ökologisch nachhaltige Wirtschaftsweise 
drehen würde. Die Herausgeber dieser Pu-
blikation engagieren sich für die sozial-öko-
logische Transformation und üben deshalb 
seit langem erhebliche Kritik an der Handels- 
und Investitionspolitik der EU. Im Namen des 
„Frei handels“ und vermeintlich „fairen Wett-
bewerbs“ werden globale Ungleichheiten 
verschärft und zugleich die Macht von Kon-
zernen und Investor*innen gegenüber der 
demokratischen Kontrolle gestärkt. Umwelt-, 
Arbeits-, Sozial-, Daten-, Gesundheits- und 
Verbraucher schutzstandards werden ausge-
höhlt. In diesem Kontext ist auch CAI zu be-
trachten – und seine Ratifizierung abzulehnen. 

CAI im politischen Kontext
Am 30. Dezember 2020, dem Ende eines von 
multiplen Krisen geprägten Jahres, ging das 
Bild einer Videokonferenz um die Welt: Es 
zeigte den chinesischen Präsident Xi Jinping, 

Das EU-Parlament spielt für die Auseinandersetzung um 
CAI eine zentrale Rolle.  
Foto: Jorgen Hendriksen, Unsplash 
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Pläne und Bemühungen für die Stärkung der 
Binnennachfrage, die Entwicklung und Pro-
duktion hochtechnologischer Güter sowie 
die Aufrechterhaltung hoher Exportraten. 
Hingegen wird in den EU und den USA mit 
Begriffen wie „decoupling“ (Dt.: Entkopp-
lung) und „reshoring“ (Dt.: Rückverlagerung) 
über den Aufbau „resilienter“ Lieferketten 
diskutiert. Im September 2021 hat sich der 
neu berufene US-EU Trade and Technology 
Council (TTC) erstmals getroffen, um über 
strategische Technologien zu beraten.

Die Sorge, dass europäische Unternehmen 
und Investor*innen sich unter anderem auf-
grund des Drucks aus den USA zunehmend 
abwenden, ist in China groß. Doch für viele 
europäische Unternehmen und Investor*in-
nen wäre dies weder leicht umsetzbar noch 
sonderlich attraktiv. Zahlreiche chinesische 
Zulieferer sind in die weit verzweigten Wert-
schöpfungsketten integriert. Gleichzeitig bie-
tet der chinesische Markt für viele europäische 
Unternehmen  – etwa für die exportorien-
tierten deutschen Industrien  – nach wie vor 
große Wachstumsmöglichkeiten. In diesem 
Zusammenhang ist CAI für die chinesische 
Regierung als politische Absicherung und 
 diplo matischer Erfolg zu verstehen.

Aus Sicht der EU-Kommission soll CAI ein 
ausgewogeneres „Level Playing Field“ her-
stellen, also einen gleichberechtigten Wett-
bewerb. Die Wirtschaftssysteme von China 
und der EU unterscheiden sich in vielerlei 
Hinsicht. Dazu gehört auch ein unterschied-
licher Grad der Liberalisierung für auslän-
dische Investor*innen. Die Volksrepublik 
hat im Sinne einer nachholenden Indust-
rialisierung seit ihrer Politik der Reform und 
Öffnung unter Deng Xiaoping ab 1978 eine 
graduelle, sektorspezif ische Liberalisie-
rungspolitik verfolgt. Gleichzeitig haben 
viele chinesische Unternehmen staatliche 
Unterstützung, etwa in Form von Subven-
tionen, erhalten oder sind anderweitig vor 
ausländischer Konkurrenz geschützt wor-
den. Geschlossene Märkte für öffentliche 
Beschaffung, Vorgaben für die Nutzung 
lokaler (Teil-)Produkte oder Technologie-
transfers von ausländischen zu chinesischen 
Unternehmen gehören ebenfalls zu den 
Maßnahmen der Wirtschaftsförderung. Auch 
aufgrund dieser grundlegenden Charakte-
ristika des chinesischen Wirtschaftssystems 
gehört die Volksrepublik zu einem der weni-
gen Staaten weltweit, denen es in den ver-
gangenen Jahrzehnten gelungen ist, ein sehr 
hohes Wirtschaftswachstum zu erzielen. Aus 
Sicht vieler ausländischer Investor*innen und 
Unternehmen, darunter jene der EU, verhin-
dern diese und andere Charakteristika des 
chinesischen Wirtschafts systems jedoch das 

„Level Playing Field“.

Ein Tiefpunkt in den diplomatischen Be-
ziehungen – und für einige das Aus von CAI. 
Am 20. Mai 2021 schob das Europäische 
Parlament jeglicher Debatte über das In-
vestitionsabkommen vorläufig den Riegel 
vor: Mit großer Mehrheit sprachen sich die 
Parlamentarier*innen dafür aus, sich erst 
dann mit CAI zu befassen, wenn China die 
Sanktionen gegen Einrichtungen der EU, 
Mitglieder des Europäischen Parlaments so-
wie nationale Abgeordnete aufgehoben hat. 
Von der EU-Kommission wird erwartet, dass 
„sie das Parlament konsultiert, bevor sie 
 Schritte im Hinblick auf den Abschluss und 
die Unterzeichnung des umfassenden In-
vestitionsabkommens unternimmt.“ 8 Zu die-
sem Abschluss gehört das „legal scrubbing“, 
also die formaljuristische Überprüfung sowie 
die Übersetzung des Abkommens in die 24 
Amtssprachen der EU. Inwiefern die EU-Kom-
mission diese Aktivitäten momentan ruhen 
lässt oder doch vorantreibt, ist unklar. Auf 
PowerShift-Anfrage klingt sie zurückhaltend; 
eine Vertreterin von DG Trade antwortete 
im Oktober 2021: „Der Ratifizierungsprozess 
sollte im größeren politischen Kontext be-
trachtet werden. Die chinesischen Vergel-
tungssanktionen, die sich gegen Mitglieder 
des Europäischen Parlaments und einen 
ganzen parlamentarischen Unterausschuss 
richten, sind bedauerlich und schaffen nicht 
das erforderliche positive Umfeld. Die Aus-
sichten für die Ratifizierung hängen davon 
ab, wie sich die politische Lage entwickelt. 
Klar ist, dass wirtschaftliche Interessen die 
EU nicht daran hindern werden, für die Men-
schenrechte einzutreten – wenn nötig auch 
mit Sanktionen.“ 9

CAI im Kontext des wirtschaft
lichen Wettstreits 

Für die EU stellt der Konflikt zwischen „ihrem 
mächtigsten Verbündeten und wichtigsten 
Handelspartner“ ein großes Dilemma dar.10 In 
dem Wettkampf um Macht und Kapitalakku-
mulation spielt ‚technologische Souveränität‘, 
die eng mit nationaler Sicherheit verbunden 
wird, eine bedeutende Rolle. Doch mit der 
tiefen Verflochtenheit der Ökonomien geht 
auch eine Ko-Abhängigkeit einher, die die Re-
gierungen und Unternehmen vor große Her-
ausforderungen stellt. Inzwischen bemühen 
sich alle Akteure darum, Schwachstellen in 
ihren Lieferketten zu identifizieren und vonei-
nander unabhängige industrielle wie techno-
logische Forschung und Entwicklung massiv 
zu fördern, etwa in Bezug auf Halbleiter- und 
Mikrochiptechnologie, 5G- und 6G-Netzwer-
ke oder Cloud Computing. Die chinesische 
Regierung artikuliert mit der Made-in- China-
2025-Strategie und dem neuen Konzept der 
„dual circulation“ (Dt.:  Doppelumlauf) ihre 



4

Was steht im Abkommen?

CAI soll die wirtschaftlichen Beziehungen 
‚ausbalancieren‘ und mehr Rechtssicher-
heit schaffen. Es verspricht sektorale (Teil-)
Öffnungen für EU-Unternehmen in China, 
etwa im verarbeitenden Gewerbe sowie für 
Finanz-, Umwelt-, Gesundheits- und ande-
ren Dienstleistungen. Mehr als die Hälfte der 
EU-Investitionen in China gehen in das ver-
arbeitende Gewerbe, davon allein 28 Prozent 
in den Automobilsektor.11 Das Investitionsab-
kommen behandelt Themen wie die Trans-
parenz von Subventionen, den verbesserten 
Zugang zu chinesischen Normungsgremien 
für europäische Unternehmen, den unge-
hinderten Transfer von Kapital und Zahlun-
gen für Investitionen sowie die Abschaffung 
von quantitativen Restriktionen, „Joint-Ven-
ture“-Anforderungen (die Bedingungen, dass 
europäische Unternehmen sich mit chinesi-
schen Partnern zusammenschließen müs-
sen), Technologie-Transfers oder „Equity Caps“ 
(Obergrenzen für ausländische Beteiligungen). 
Insbesondere der „erzwungene Technologie-
transfer“ war zwischen den EU und China 
immer wieder ein Streitpunkt. Einige der ge-
nannten Liberalisierungen verspricht jedoch 
auch ein 2020 in der Volksrepublik in Kraft ge-
tretenes Auslandsinvestitionsgesetz (Foreign 
Investment Law; FIL).12 Aus Sicht ausländischer 
Investor*innen stellt es eine Verbesserung dar, 
weil die „Negativliste“ gekürzt wurde (also die 
Liste jener geschützten Sektoren, in denen 
ausländische Investitionen verboten oder be-
schränkt werden). Sofern eine Investition nicht 
in diesem Sektor landet, bedeutet das, dass 
das FIL den ausländischen Investor*innen und 
ihren Investitionen in China die so genannte 
„Inländerbehandlung“ gewährt. 

Auch in Hinblick auf weniger prominent de-
battierte Bestandteile des Abkommens, wie 
etwa den Klauseln zur technischen Standar-
disierung, bleiben die Veränderungen für 
EU-Unternehmen überschaubar. Laut einer 
im Oktober 2021 von MdEP Reinhard Bütiko-
fer (Die Grünen) beauftragten Studie ist der 
in CAI teilweise zugesagte, leichtere Zugang 
zu chinesischen Normungsgremien bereits 
unter dem neuen Auslandsinvestitionsgesetz 
versprochen worden. Zudem heißt es: „Da-
rüber hinaus sind die jüngste Verabschie-
dung des FIL und seine Bestimmungen zur 
technischen Normung ein Indiz für die allge-
meine Bereitschaft Chinas, sein System der 
technischen Normung zumindest selektiv 
für Unternehmen mit ausländischen Investi-
tionen zu öffnen. Es ist wahrscheinlich, dass 
der verbesserte Zugang im Rahmen des CAI 
europäischen Unternehmen mit oder ohne 
Ratifizierung des Abkommens gewährt wer-
den wird.“ 13 

Der größte potenzielle Gewinn CAIs wird hier 
der Tatsache zugeschrieben, dass einige Ver-
änderungen durch CAI nicht mehr an das FIL 
oder andere Gesetzgebungen in China gekop-
pelt wären, sondern an internationales Recht. 
Durch die Ratifizierung von CAI wären die Li-
beralisierungsversprechen jedoch an einen 
internationalen Vertrag gebunden. Die Be-
dingungen des Marktzugangs für EU-Firmen 
wären mit CAI unabhängig von chinesischen 
internen Politiken. Würde das chinesische 
Auslandsinvestitionsgesetz wieder teilweise 
oder ganz zurückgenommen werden, blie-
ben die in CAI vereinbarten Liberalisierun-
gen  – theoretisch  – einklagbar. Neoliberale 
Investitionsrechtler*innen beschreiben dies 
als „locking-in“: Liberalisierung wird völker-
rechtlich verankert und kann auch durch 
nationalstaatliche Gesetzgebung nur dann 
rückgängig gemacht werden, wenn ein Staat – 
in einem politisch oft schwer durchsetzbaren 
Prozess – ein Abkommen wieder aufkündigt.

Ob dies auch mit CAI tatsächlich so umsetz-
bar wäre und wie effektiv mögliche Streit-
beilegungsmechanismen greifen würden, 
steht auf einem anderen Blatt. Ohnehin 
zeigen sich viele Industrievertreter*innen 
in der Bewertung des Abkommens nicht 
sehr euphorisch.  So der Bundesverband 
der Deutschen Industrie: „In den Bereichen 
Marktzugang und Level Playing Field schrei-
ben die gemachten Zusagen von chinesischer 
Seite weitgehend einen bereits über die letz-
ten Jahre erreichten Status quo fest. Das CAI 
würde die Situation für europäische Unter-
nehmen in China in einigen Bereichen ver-
bessern, aber nicht grundlegend ändern.“ 14 
Zugleich würde „die EU China auf unbestimm-
te Zeit die Offenheit des eigenen Marktes“ zu-
sichern.15 

Liberalisierungen im Interesse der exportorientierten 
Automobilindustrie? Foto: Merle Groneweg 
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etwa in Hinblick auf das Pariser Klimaabkom-
men. Neue Verpflichtungen werden nicht 
eingegangen, konkrete Maßnahmen nicht 
genannt. Stattdessen ist das in Bezug auf „In-
vestitionen und Umwelt“ sowie „Investitionen 
und Arbeit“ genannte „right to regu late“ (Dt.: 
Recht zur Regulierung)  erhellend: 

Die Vertragsparteien erkennen das Recht 
jeder Vertragspartei an, eigene Politiken 
und Prioritäten der nachhaltigen Entwick-
lung zu bestimmen, ihr eigenes Niveau 
des innerstaatlichen Arbeits- und Umwelt-
schutzes festzulegen und entsprechend 
Gesetze und Politiken zu erlassen oder zu 
ändern, in Übereinstimmung mit ihren 
multilateralen Verpflichtungen in den Be-
reichen Arbeit und Umwelt.26

Streit um Streitbeilegung
Die sogenannte Investor-Staat-Streitbeilegung 
(Engl.: Investor-State Dispute Settlement; 
ISDS) ist in vielen Handels- und Investitions-
abkommen enthalten. Ausländische In-
vestor*innen bekommen damit das Recht, 
Staaten vor Schiedsgerichten auf der Basis 
von vagen, weit definierten Eigentumsrechten 
auf Entschädigungszahlungen zu verklagen – 
zum Beispiel dann, wenn sie ihre Profite durch 
Gesetze zum Schutz der Umwelt oder Gesund-
heit gefährdet sehen.16 Aufgrund der hohen 
Entschädigungssummen, die Staaten gegebe-
nenfalls an die Investor*innen zahlen müssen, 
kann schon die Androhung einer ISDS-Klage 
eine Gesetzgebung verhindern oder abschwä-
chen („regulatory chill“). Ein aktueller Bericht 
des Business and Human Rights Resource 
Centre untersucht, wie ISDS-Klagen neue 
Gesetzgebungen zu menschenrechtlichen 
Sorgfaltspflichten für Unternehmen gefähr-
den könnten.17 Zugleich werden regionale, 
demokratisch legitimierte Rechts systeme 
untergraben, da Konzerne mit einer ISDS- 
Klage gegen deren Entscheidungen vorgehen 
bzw. diese Rechtssysteme umgehen können.

Öffentliche Kritik und massive Proteste haben 
dazu geführt, dass die Investitionskapitel 
der EU minimal reformiert wurden und ein 
Investitionsgerichtssystem (Engl.: Investment 
Court System; ICS) eingeführt wurde. Doch die 
Reformen brechen nicht mit der Logik, dass 
ausländischen Konzernen einseitige Sonder-
klagerechte gewährt werden, sondern führen 
diese fort. Dies gilt auch für das Vorhaben 

der EU-Kommission, aus dem ICS langfristig 
einen multilateralen Investitionsgerichtshof 
(Engl.: Multilateral Investment Court; MIC) zu 
machen. Der MIC soll bei der Kommission 
der Vereinten Nationen für internationales 
Handelsrecht (Engl.: United Nations Commis-
sion on International Trade Law ; UNCITRAL) 
angesiedelt werden. Auch hier bleibt die 
strukturelle Ungleichheit des ISDS-Systems 
unangetastet: Klagemöglichkeiten gelten nur 
für ausländische Investor*innen.18 Zugleich 
erarbeitet die chinesische Regierung mit der 
Etablierung von internationalen Handels-
gerichten in Shenzhen und Xi’an 2018 (Chi-
na International Commercial Courts; CICC) 
eigene Varianten der Schiedsgerichtbarkeit.19

CAI enthält aktuell noch keinen Investor-
Staat-Streitschlichtungsmechanismus. Dies 
ist jedoch von den Vertragsparteien vorge-
sehen: Die diesbezüglichen Verhandlungen 
sollen fortgeführt und spätestens zwei Jahre 
nach der Ratifizierung von CAI durch China 
und die EU abgeschlossen sein. Dabei sol-
len auch Fortschritte bei den strukturellen 
Reformen der Investitionsstreitschlichtung 
bei UNCITRAL berücksichtigt werden.20 
Hingegen fordern die Herausgeber dieses 
Briefings, dass Konzernklagerechte außen 
vor bleiben. Wie in anderen Investitionsab-
kommen auch besteht sonst die Gefahr, dass 
Regulierungen etwa im Sozial-, Umwelt- und 
Gesundheitsbereich verhindert, verlangsamt 
oder aufgrund von Entschädigungs zahlungen 
an Unternehmen sehr teuer werden. 

Was steht nicht im Abkommen?

Nach der Grundsatzeinigung über CAI übte 
sich die EU-Kommission nicht in rhetorischer 
Zurückhaltung: Die Einigung sei „ein wich-
tiger Meilenstein in unseren Beziehungen 
zu China und für unsere wertebasierte Han-
delsagenda“, sagte Kommissionspräsidentin 
Ursula von der Leyen.21 Tatsächlich trägt das 
vorläufige vierte Kapitel von CAI den Titel „In-
vestitionen und nachhaltige Entwicklung“ 22. 
Darin verweisen die beiden Vertragsparteien 
im ersten Artikel auf „relevante internatio-
nale Dokumente“, zum Beispiel die Agenda 
2030 für nachhaltige Entwicklung der Ver-
einten Nationen.23 Anschließend folgt recht-
lich nicht bindendes Vokabular in Form von 
„Bekenntnissen“, „Anerkennungen“ oder „För-
derungsvorhaben“.24 So erkennen die beiden 
Vertragsparteien in verklausulierter Sprache 
den „wichtigen Beitrag von Corporate  Social 
Responsibility für die Stärkung der positi-
ven Rolle von Investitionen für nachhaltiges 
Wachstum“ an.25 China und die EU bekennen 
sich zu verschiedenen internationalen Rah-
menwerken, denen sie bereits angehören, 
und versprechen deren „effektive Umsetzung“, 

Dabei ist die Volksrepublik China nicht einmal 
alle relevanten „multilateralen Verpflichtun-
gen“ im Bereich der Arbeit eingegangen. Die 
vier Grundprinzipien der Internationalen Ar-
beitsorganisation (Engl.: International Labour 
Organisation; ILO) – also Vereinigungsfreiheit 
und Recht auf Kollektivverhandlungen, Be-
seitigung der Zwangsarbeit, Abschaffung 
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Der umstrittene Eintrag zu „Non-Profit Organizations“

In den angehängten Listen (Engl.: schedules) 
von Handels- und Investitionsabkommen 
führen die jeweiligen Vertragsparteien jene 
Wirtschafts- und Politikbereiche auf, die von 
den Bestimmungen des Abkommens wei-
terhin unberührt, also in der Autonomie der 
Vertragsparteien verbleiben (die so genannten 
„Negativlisten“). Im Regelfall handelt es sich 
dabei um für die jeweiligen Staaten beson-
ders sensible Wirtschaftssektoren – etwa aus 
Gründen der nationalen Sicherheit oder um 
bestimmte Industrien vor ausländischer Kon-
kurrenz oder ausländischen Investitionen zu 
schützen. Die Grundsätze etwa zur „nationalen 
Behandlung“ eines ausländischen Investors, 
also der Gleichbehandlung, gelten dann nicht. 

Aufsehen erregt der Eintrag 9 im Annex II der 
„Ausnahmen-Liste“ Chinas. Dieser sieht eine 
Abweichung von dem Artikel 6 des Kapi-
tels zur Investitionsliberalisierung vor. Dort 
wird festgehalten, dass keine der Vertrags-
parteien verlangen darf, dass Unternehmen 
für das Senior Management oder den Vor-
stand natürliche Personen einer bestimmten 
Nationalität ernennen müssen.27 Von dieser 
Vorgabe, sowie der grundsätzlichen Vorga-
be zur „Inländerbehandlung“, beansprucht 
der Eintrag 9 im Annex II eine Ausnahme: 

„Sofern nicht von der chinesischen Regie-
rung genehmigt: Ausländische Investoren 
[...] dürfen nicht in gemeinnützige Organi-
sationen innerhalb des chinesischen Ho-
heitsgebiets investieren; gemeinnützige 
Organisationen, die außerhalb Chinas 
gegründet wurden, dürfen keine Repräsen-
tanzen oder Zweigstellen in China einrichten. 
Um vorübergehend in China tätig zu werden, 
müssen ausländische gemeinnützige Non-
Profit-Organisationen mit einheimischen 
Organisationen zusammenarbeiten, und 
die Dauer solcher vorübergehenden Tätig-
keiten darf ein Jahr nicht überschreiten. Die 
leitenden Angestellten von gemeinnützi-
gen Organisationen, deren Niederlassung 
im chinesischen Hoheitsgebiet genehmigt 
wurden, müssen chinesische Bürger sein.“ 28

Dieser Passus entspricht weitest-
gehend dem 2017 in Kraft getretenen 
Gesetz zum Management ausländischer 
Nichtregierungs organisationen,  welches 
den Kontakt zwischen chinesischen und 
nicht-chinesischen zivilgesellschaft-
lichen Organisationen auf einen eng aus-
gewählten Themenkreis beschränkt.29 

Neu gegenüber dem 2017er Gesetz ist die 
Ergänzung, dass leitende Angestellte von 
gemeinnützigen Organisationen chinesische 
Bürger*innen sein müssen. Dies „muss als 
Versuch der chinesischen Seite eingestuft 
werden, die Grenzen der Versicherheitlichung 
zivilgesellschaftlicher Räume weiter zu ver-
schieben.“ 30 Auch spiegelt dies wieder, dass 
die Zuständigkeit für das Management von 
ausländischen Organisation vom Ministerium 
für zivile Angelegenheiten hin zum Minis-
terium für nationale Sicherheit verschoben 
wurde. Da von dieser Regelung auch Wirt-
schaftsverbände und politische Stiftungen be-
troffen sein könnten, übt der Bundes verband 
der Deutschen Industrie (BDI) scharfe Kritik 
an diesem Passus und fordert: „Bundes-
regierung und EU müssen hier tätig werden 
und diese potenzielle Einschränkung ver-
hindern. Der entsprechende Abschnitt sollte 
aus dem Abkommen gestrichen werden.“ 31 

Die Frage ist, warum diese Formulierungen 
überhaupt in einem Investitionsabkommen 
zu finden sind – und warum die Europäische 
Kommission dies akzeptiert hat. Die Vertre-
tung der EU-Kommission in Deutschland hat 
nach einem Treffen mit zivilgesellschaftlichen 
Organisationen zu diesem Thema im Mai 2021 
eine Mitteilung veröffentlicht, die nun leider 
nicht mehr aufzurufen ist. Dort hieß es:  
„Der häufig zitierte Anhang II (Eintrag 9) 
ist ein einseitiges chinesisches  Angebot, 
das für die EU nicht bindend ist.“ 32 Die 
Sorge, ob eine noch schärfere Gesetz-
gebung für internationale NGOs in China 
bevorsteht und ob diesbezüglich bei der 
EU-Kommission fehlende Kompetenz vor-
herrscht, wird so nicht ausgeräumt. 

der Kinderarbeit, Verbot der Diskriminierung 
in Beschäftigung und Beruf – sind als „Kern-
arbeitsnormen“ in acht Übereinkommen aus-
gestaltet.33 Von diesen acht grundlegenden 
Übereinkommen hat die Volksrepublik China 
bisher nur vier ratifiziert.34 Dieser Umstand 
wird auch von der NGO Globalization Monitor 
mit Sitz in Hongkong kritisiert. Doch CAI „ver-
langt von China nicht die Ratifizierung ande-
rer grundlegender ILO-Übereinkommen wie 
jenes über die Vereinigungsfreiheit und das 
Recht, sich zu organisieren (ILO C087) sowie 
über das Recht, sich zu organisieren und Ta-
rifverhandlungen zu führen (IAO C098)“, so die 
Hongkonger NGO.35 Gewerkschaften werden 

im bisherigen Entwurf des Abkommens mit 
keinem Wort erwähnt. Statt die Ratifizierung 
von grundlegenden ILO-Konventionen zur Vo-
raussetzung für CAI zu machen, werden nur 
die beiden ILO-Übereinkommen zu Zwangs-
arbeit (ILO 29; 1930) und Abschaffung der 
Zwangsarbeit (ILO 105; 1957) erwähnt. Doch 
auch hier bleibt es der chinesischen Regie-
rung selbst überlassen, ob, wann und wie sie 
diese ratifiziert. So heißt es: „Jede Vertrags-
partei unternimmt kontinuierliche, dauer-
hafte Anstrengungen aus eigener Initiative, 
um die Ratifizierung der grundlegenden ILO-
Übereinkommen Nr. 29 und 105 zu verfolgen, 
sofern sie diese noch nicht ratifiziert hat.“ 36 
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Die Ratifizierung anderer relevanter ILO-Über-
einkommen, die jedoch nicht weiter spezi-
fiziert werden, soll „in Betracht gezogen“ 
werden. Wäre es der EU ein tatsächliches An-
liegen gewesen, einen Anstoß für eine Verbes-
serung der Arbeitsnormen zu geben, hätte sie 
das Inkrafttreten des Abkommens von der Ra-
tifizierung grundlegender ILO-Übereinkom-
men abhängig gemacht. Alternativ könnte die 
EU zumindest Änderungen an den nationa-
len Gesetzen verlangen, wie es bei dem Han-
dels- und Investitionsschutzabkommen mit 
Vietnam der Fall war.37 Freilich ist stets zu 
beobachten, inwiefern die Implementierung 
von Übereinkommen und Gesetzen effektiv 
durchgeführt, überprüft und gegebenen-
falls auch sanktioniert wird. Die Nutzung von 
Handelssanktionen oder die Aussetzung des 
Vertrags bei Missachtung von Umwelt- und 
Arbeitsstandards wird nicht genannt. Auch 
an spezifischen Durchsetzungs- und Sank-
tionsmechanismen fehlt es dem Kapitel: Die 
Nutzung einer staatlichen Streitschlichtung 
wird explizit ausgeschlossen, stattdessen wird 
nur die Möglichkeit zu Konsultationen so-
wie die Einberufung eines „Experten- Panels“ 
genannt, das einen Bericht über Verstöße 
erstellen kann. Im Gegensatz zu den „Nach-
haltigkeitskapiteln“ (Engl.:  Trade and Sus-
tainable Development, kurz TSD) neuerer 
EU-Handelsabkommen sieht CAI nicht vor, 
eine Beratungsgruppe (Engl.: Domestic Ad-
visory Groups, kurz DAGs) einzurichten, in der 
Gewerkschaften, Umwelt- und Wirtschafts-
verbände vertreten sind.38 Eine verpasste 
Chance. Zugleich können die DAGs politisch 
kaum Einfluss nehmen. Doch dass CAI nun 
den DAG-Mechanismus nicht stärkt, sondern 
er bisher ganz außenvorbleibt, bedeutet eine 
weitere Schwächung der zivilgesellschaft-
lichen Partizipation. Insgesamt entsteht so 
der Eindruck, dass die EU die Behauptung ih-
rer „wertebasierten Handelsagenda“ deutlich 
unter Wert verkauft hat.

Fazit

Die Ratifizierung von CAI war ursprünglich 
für die erste Jahreshälfte 2022 unter franzö-
sischer Ratspräsidentschaft vorgesehen. Nun 
ist sie auf unbestimmte Zeit verschoben. Im 
Koalitionsvertrag der SPD, Grünen und FDP 
heißt es: „Eine Ratifikation des EU-China- 
Investitionsabkommens im EU-Rat kann aus 
verschiedenen Gründen zurzeit nicht statt-
finden.“ Die Bundesregierung muss bei dieser 
Position bleiben und sich darüber hinaus für 
eine differenzierte China-Strategie Deutsch-
lands im Rahmen der EU-China-Politik einset-
zen. Im September 2021 hat das Europäische 
Parlament mit großer Mehrheit einen „Be-
richt über eine neue China-Strategie der EU“ 
verabschiedet.39 Darin fordert das Parlament 
nichts weniger als die Neuausrichtung der 

Chinapolitik der Europäischen Union und hält 
an ihrer Ablehnung von CAI fest. Dies wird un-
ter anderem mit den weiterhin bestehenden 
Sanktionen gegenüber EU-Abgeordneten 
begründet  – und damit, dass Handelsbezie-
hungen „nicht in einem Vakuum stattfinden“. 
Die politische Gesamtsituation soll also be-
rücksichtigt werden. Eine späte Erkenntnis. 
Europäische Investor*innen und Unterneh-
men haben jahrelang von den großen Wachs-
tumsmöglichkeiten des chinesischen Markts, 
aber auch von den niedrigen Umwelt- und 
Arbeitsstandards in China profitiert. Diese 
waren und sind stets eingebettet – in globa-
le Produktionsnetzwerke ebenso wie in ein 
lokales politisches System. Dessen Einschrän-
kung von liberalen Grundrechten, zu denen 
auch die Repression zivilgesellschaftlicher Ak-
tivitäten gehört, ist alles andere als neu. Klar 
ist: Die chinesische Regierung darf nicht ver-
harmlost, aber eben auch nicht dämonisiert 
werden. Eine glaubhafte Neuausrichtung der 
EU-China Politik muss die Zivilgesellschaft 
in China und Europa mit ins Boot holen und 
ihr auch im CAI Rechnung tragen. Die euro-
päische Zivilgesellschaft muss die Neuaus-
richtung der EU- China- Politik in Kooperation 
mit ihren Partnern in der Volksrepublik China, 
Hongkong und Taiwan kritisch begleiten und 
dabei eine wahrnehmbare, aber differenzierte 
Stimme sein. 

Unsere Kritik an CAI bezieht sich jedoch nicht 
primär darauf, dass das Abkommen mit der 
Volksrepublik China abgeschlossen werden 
soll  – sondern dass es ökonomische Liberali-
sierungen zugunsten exportorientierter, global 
agierender Unternehmen und Investor*innen 

CAI verpflichtet die Vertragsparteien nicht zur 
 Ratifizierung grundlegender ILO-Übereinkommen.  
Foto: © ILO photo , wikipedia
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